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Stadt Burg 
 
Amtlicher Teil 
 
1. Sitzung des Hauptausschusses am 14. Oktober 2004 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Donnerstag, dem 14. Oktober 2004 um 17:30 Uhr in Burg, Breiter 
Weg 27, Rathaus, großer Sitzungssaal die nächste öffentliche Sitzung des Hauptausschusses stattfindet. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
1. Feststellen der Beschlussfähigkeit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 16. September 2004 
4. Protokollrealisierung 
5. Aktuelle Information über wichtige Angelegenheiten der Stadt 
6. 1. Änderungssatzung zur Satzung zur Förderung und Betreuung von Kindern in kommunalen Tageseinrich-

tungen der Stadt Burg (Benutzungssatzung Kindertageseinrichtungen)  
(Vorlagen-Nr. 2004/190) 

7. Umbenennung von Straßen in der Stadt Burg  
(Vorlagen-Nr. 2004/199) 

8. Bauleitplanung der Stadt Burg/1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 (alt: Nr. 03/94) für das Wohngebiet 
"Grabower Landstraße" 
hier: Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 3 BauGB und Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 4 BauGB 

 (Vorlagen-Nr. 2004/143) 

Herausgeber des Amtsblattes und verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Burg, Tel. 03921/921-0, Zusammenstellung: Rechts- und
Ordnungsamt der Stadtverwaltung Burg, Frau Ruhbach, Tel.: 03921/921-602. Das Amtsblatt erscheint monatlich und zusätzlich bei Bedarf und
kann kostenlos in den Ortschaftsbüros, dem BürgerBüro (Markt 1) und in der Stadtverwaltung Burg (In der Alten Kaserne) abgeholt werden.
Eine Verteilung an alle Haushalte der Stadt Burg erfolgt nicht. Einwohner und Interessierte mit einem Internetzugang und einer E-Mail-Adresse
können sich auch in einen E-Mail-Verteiler zur Zusendung des Amtsblattes über das Internet eintragen lassen. Anmeldungen zur Aufnahme in
den E-Mail-Verteiler können an die E-Mail-Adresse: burg@stadt-burg.de gerichtet werden. 
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9. Bauleitplanung der Stadt Burg/Aufstellungsverfahren/Bebauungsplan Nr. 67 für das Sondergebiet "Am 

Niegripper See - Burger Seite" in Burg 
hier: Aufstellungsbeschluss  
(Vorlagen-Nr. 2004/152) 

10. Bauleitplanung der Stadt Burg/Aufstellungsverfahren/Bebauungsplan Nr. 68 für das Gebiet "Am Niegripper 
See - Niegripper Seite" in Burg 
hier: Aufstellungsbeschluss  
(Vorlagen-Nr. 2004/211) 

11. Bauleitplanung der Stadt Burg/Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burg  hier: Beschluss über 
die Einleitung des Verfahrens  
(Vorlagen-Nr. 2004/201) 

12. Bauleitplanung der Stadt Burg/Änderungsverfahren/Bebauungsplan Nr. 13 für das Vorhaben "2. Bauab-
schnitt" im Industrie- und Gewerbepark Burg 4. Änderungsverfahren  
hier: Beschluss über die Einleitung des Verfahrens 

 (Vorlagen-Nr. 2004/205) 
13. Bauleitplanung der Stadt Burg/Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Burg/ 

5. Änderungsverfahren/Bereich "Marientränke" 
hier: Beschluss über die Behandlung der Stellungnahmen und Anregungen (Abwägungsbeschluss)  
(Vorlagen-Nr. 2004/206) 

14. Bauleitplanung der Stadt Burg/Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Burg/ 
5. Änderungsverfahren/Bereich "Marientränke" hier: Feststellungsbeschluss  
(Vorlagen-Nr. 2004/207) 

15. Anfragen und Anregungen  
 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Personalangelegenheit  

(Vorlagen-Nr. 2004/188) 
2. Grundstücksveräußerung ehemalige Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen", Niegripper Chaussee  

(Vorlagen-Nr. 2004/197) 
3. Grundstücksangelegenheit Erbbauvertrag Hundesportverein Burg e.V. 
 (Vorlagen-Nr. 2004/198)  
4. Bericht über die überörtliche Prüfung in der Stadt Burg vom 09.07.2004 
 (Vorlagen-Nr. 2004/204) 
5. Grundstücksangelegenheit Niegripper See  

(Vorlagen-Nr. 2004/210) 
6. Anfragen und Anregungen  
 
 
 
2. Dritte Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Burg über die Benutzung der öffentlichen Grünflächen der  
    Stadt Burg (Grünflächensatzung) 
 
Wortlaut der Satzung: 
 
Auf der Grundlage des § 6 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 
568), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Landesrechts auf Grund der bundesrechtlichen 
Einführung des Rechtsinstitutes der Eingetragenen Lebenspartnerschaft vom 26. März 2004, (GVBL. S. 234), hat 
der Stadtrat Burg in seiner Sitzung am 23. September 2004 folgende 
 
3. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Burg über die Benutzung der öffentlichen Grünflächen  
der Stadt Burg (Grünflächensatzung) 
 
beschlossen: 
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Art. 1 

Satzungsänderung 
 
1. § 2 wird durch Abs. 5 ergänzt 
 
„(5) Das Parken von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Grünflächen ist untersagt. Ausgenommen hiervon sind Fahr-

zeuge des Bauhofes der Stadt Burg, Fahrzeuge mit einer Ausnahmegenehmigung der Verkehrsbehörde und 
Fahrzeuge mit einer Genehmigung nach Abs. 2.“ 

 
2. § 6 wird neu gefasst 
 
„§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt (GO LSA) handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. entgegen § 2 Abs. 1 eine öffentliche Grünfläche ohne Genehmigung zweckentfremdet nutzt, 
 
2. als Hunde- oder Tierhalter entgegen § 2 Abs. 4 nicht dafür Sorge trägt, dass sein Tier die öffentlichen 

Grünanlagen nicht beschädigt oder verunreinigt, 
 
3. als Hundehalter gegen die Anleinpflicht gem. § 2 Abs. 4 verstößt, 
 
4. entgegen § 2 Abs. 5 mit Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Grünflächen parkt und  
 
5. gegen Benutzerpflichten gem. § 4 verstößt. 

 
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße bis zu 2.500 € geahndet werden. Verwaltungsbe-

hörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Stadt Burg.“ 
 

Art. 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Änderungssatzung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Burg und der Ortschaften Niegripp, 
Parchau, Schartau, Detershagen und Ihleburg zum 1. Oktober 2004 in Kraft. 
 
Burg, 23. SEP. 2004 
 
      Dienstsiegel 
 
Sterz 
Oberbürgermeister 
 
 
Ende der amtlichen Bekanntmachungen 


